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§ 6 
 

III. Änderungen des Bundesgesetz  

vom 23. Jänner 1974 über die mit 

gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen 

(Strafgesetzbuch – StGB) durch das  

StRÄG 2015 (und das JGG-ÄndG 2015) 
 

idF BGBl I 2015/112 (StRÄG)  
und BGBl I 2015/154 (JGG-ÄndG 2015) 

 
Anmerkung: 

Durch das JGG-ÄndG 2015 BGBl I 2015/154 erfolgten auch 
Änderungen des StGB (insb die Beseitigung von Redaktionsverse-
hen). Sie sind im Folgenden bereits berücksichtigt jedoch idR nicht 
besonders hervorgehoben. Lediglich auf ausgewählte Änderungen 
wird im Einzelnen in den Anmerkungen Bezug genommen. 

  
Allgemeiner Teil 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Fahrlässigkeit 

§ 6. (1) Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer acht 
läßt, zu der er nach den Umständen verpflichtet und nach sei-
nen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist und 
die ihm zuzumuten ist, und deshalb nicht erkennt, daß er einen 
Sachverhalt verwirklichen könne, der einem gesetzlichen Tat-
bild entspricht. 

(2) Fahrlässig handelt auch, wer es für möglich hält, daß er 
einen solchen Sachverhalt verwirkliche, ihn aber nicht herbeifüh-
ren will. 

(3) Grob fahrlässig handelt, wer ungewöhnlich und auf-
fallend sorgfaltswidrig handelt, sodass der Eintritt eines dem 
gesetzlichen Tatbild entsprechenden Sachverhaltes als geradezu 
wahrscheinlich vorhersehbar war. 

IdF BGBl I 2015/112 



§ 6 StGB _________________________________________________________________________ 

18 

Manzsche Gesetzausgaben Sonderausgabe Nr. 127 
 

Druckerei C. H  . Beck 
Troppacher, Strafrechtsänderungsgesetz 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
 
Medien mit Zukunft

Revision, 29.01.2016     

Neuerungen auf einen Blick: 

Die Definition der groben Fahrlässigkeit in § 6 Abs 3 StGB ori-
entiert sich an der zivil- und strafrechtlichen Judikatur und Lite-
ratur. Der Begriff der groben Fahrlässigkeit ist nunmehr auch 
Bestandteil der neu gestalteten §§ 81, 88 und 89 StGB. 
 

ErläutRV: 

Zu Z 1, 20, 22, 23, 30, 31, 41, 44, 103, 126, 134, 137, 140, 

142, 144, 152, 161, 205 (§§ 6 Abs. 3, 80, 81, 88, 89, 104 a Abs. 4, 

106 Abs. 3, 159 Abs. 1 bis 3, 177 e, 181 c Abs. 3, 181 e Abs. 1, 

181 g, 181 i, 183 a Abs. 2, 207 a Abs. 2, 215 a Abs. 2, § 303 StGB):  
Der Begriff der groben Fahrlässigkeit ist bereits in zahlreichen 

Straftatbeständen enthalten (§§ 104 a, 106, 159, 177 c, 181 c, 181 e, 
181 g, 181 i, 183 a, 207 a, 215 StGB sowie § 48 b BörseG). Eine allgemei-
ne Definition dieses Begriffes gibt es bisher im StGB jedoch nicht. Im 
Zuge der Neugestaltung der §§ 80, 81, 88, 89 StGB erscheint es sinn-
voll, auch eine Definition der groben Fahrlässigkeit in den Allgemei-
nen Teil des StGB (§ 6 StGB) aufzunehmen. 

Grobe Fahrlässigkeit liegt nach der vorgeschlagenen Definition 
vor, wenn jemand ungewöhnlich und auffallend sorgfaltswidrig han-
delt, wobei der Eintritt eines dem gesetzlichen Tatbild entsprechenden 
Sachverhaltes als geradezu wahrscheinlich vorhersehbar war. Demnach 
sind nur jene Fälle als grob fahrlässig einzustufen, die das gewöhnliche 
Maß an nie ganz vermeidbaren Fahrlässigkeitshandlungen des täg-
lichen Lebens ganz erheblich übersteigen (RIS-Justiz RS0030303).  
Bei der Auslegung des Begriffes kann sowohl die zivil- (vgl. RIS-Justiz 
RS0030644) als auch die strafrechtliche Judikatur (vgl. RIS-Justiz 
RS0117930 sowie RS0129425) herangezogen werden, was auch zu ei-
ner Erleichterung der Führung von Folgeprozessen vor den Zivilge-
richten führen wird. So sollte dadurch auch die Beurteilung, ob ein 
grobes Fehlverhalten im medizinischen Bereich vorliegt, gegenüber 
der bisherigen Rechtslage vereinfacht werden. 

Bei der Auslegung des Begriffes der groben Fahrlässigkeit soll 
aufgrund der Tatsache, dass der Strafrahmen für die grob fahrlässige 
Tötung im Vergleich zum Grunddelikt verdreifacht und bei der grob 
fahrlässig begangenen Körperverletzung verdoppelt wird, restriktiv 
vorgegangen werden. 

Im Hinblick darauf, dass sich das Begriffspaar der „ungewöhn-
lichen und auffallenden“ Sorgfaltswidrigkeit mittlerweile nicht nur in 
der zivilrechtlichen Judikatur und Lehre sowie in der Auslegung des 
schweren Verschuldens iSv § 88 Abs. 2 StGB idgF, sondern auch sowohl 
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in der strafrechtlichen Judikatur (siehe die vorstehenden Zitate) als auch 
im strafrechtlichen Schrifttum (vgl. etwa Rainer in SbgK StGB Rz 59 zu 
§ 159 StGB; Nimmervoll in SbgK § (wäre in den EB enthalten) Rz 90 zu 
§ 104 a; Schwaighofer in WK StGB2 Rz 25 zu § 106; Kirchbacher in WK 
StGB2 Rz 31 zu § 159; Hinterhofer in SbgK StGB Rz 73 zu § 207 a; List in 
SbgK StGB Rz 35 zu § 215 a; Rosbaud/Manquet, Die „fahrlässige Krida“ 
geht – was bleibt? Zur Reform des § 159 StGB, wbl 2001, 97) verfestigt 
hat, wird von einer gelegentlich im Begutachtungsverfahren angeregten 
Neuumschreibung der Kriterien für die grobe Fahrlässigkeit Abstand 
genommen. 

Für Fälle, in denen zwar keine Begehung unter „besonders gefähr-
lichen Verhältnissen“ nach § 81 StGB angenommen werden kann, je-
doch mehrere Menschen durch eine fahrlässige Handlung zu Tode ge-
kommen sind, erscheint eine Strafdrohung von bis zu einem Jahr 
Freiheitsstrafe unter Berücksichtigung des Stellenwertes des Rechtsguts 
„Leben“ zu gering. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und eine 
weite Auslegung des Begriffes „grobe Fahrlässigkeit“ (um die höhere 
Strafdrohung des § 81 StGB anwenden zu können) in solchen Fällen zu 
vermeiden, wird vorgeschlagen, eine eigene Qualifikation in § 80 StGB 
mit einer Strafdrohung von bis zu 2 Jahren zu schaffen. Eine qualifizierte 
Begehung liegt somit dann vor, wenn durch die Handlung mehrere – 
somit zumindest zwei Personen – zu Tode kommen. Über die Empfeh-
lung der Arbeitsgruppe „StGB 2015“ hinaus wird vorgeschlagen, eine 
solche Qualifikation auch in die §§ 81 und 88 StGB (hier jedoch bezogen 
auf den Tod einer größeren Zahl von Menschen) aufzunehmen. Die 
Schaffung einer Qualifikation im Hinblick auf die Gefährdung einer grö-
ßeren Anzahl von Personen in § 89 StGB ist nicht erforderlich, weil in 
diesen Fällen auf § 177 StGB – mit einer Strafdrohung von bis zu einem 
Jahr – zurückgegriffen werden kann. Bei der Strafdrohung für die qualifi-
zierte Begehung darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass es 
sich bei diesen Delikten lediglich um Fahrlässigkeitsdelikte handelt. Es 
wird daher bei qualifizierter Begehung nach § 81 Abs. 3 zwar eine Straf-
drohung von 6 Monaten bis zu 5 Jahren und bei qualifizierter Begehung 
nach § 88 Abs. 4 eine Strafdrohung von bis zu 3 Jahren vorgeschlagen,  
jedoch erscheint eine derart hohe Strafdrohung nur im Falle der Tötung/ 
Verletzung einer größeren Zahl von Menschen gerechtfertigt. 

Der Tatbestand der „Fahrlässigen Tötung unter besonders ge-
fährlichen Verhältnissen“ (§ 81 StGB) ist komplex strukturiert und  
bereitet der Praxis immer wieder Schwierigkeiten. So sind in diesem 
Zusammenhang oft umfangreiche Sachverständigengutachten erfor-
derlich und Fälle zu verzeichnen, in denen trotz auffallender und un-
gewöhnlicher Sorgfaltswidrigkeit keine „besonders gefährlichen Ver-
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hältnisse“ im Sinne des § 81 Abs. 1 Z 1 StGB vorlagen. Für solche Fälle 
erscheint eine Strafdrohung von lediglich bis zu einem Jahr Freiheits-
strafe zu gering. Die Ersetzung der „Fahrlässigen Tötung unter beson-
ders gefährlichen Verhältnissen“ durch die „Grob fahrlässigen Tö-
tung“ ermöglicht nunmehr die Erfassung aller Fälle, in denen jemand 
ungewöhnlich und auffallend sorgfaltswidrig handelt und soll zugleich 
eine wesentliche Vereinfachung der Rechtslage mit sich bringen. 

In der vorgeschlagenen Bestimmung wurde die bisherige Z 2 des 
§ 81 Abs. 1 StGB (Tatbegehung unter Alkohol- oder Drogeneinfluss) 
in Abs. 2 unverändert übernommen. Wenngleich es sich dabei nicht 
notwendigerweise um grobe Fahrlässigkeit handeln muss, erscheint es 
dennoch gerechtfertigt, diese Fälle generell wie Fälle grober Fahrläs-
sigkeit zu behandeln. Es würde den Zielsetzungen dieses Entwurfes ge-
rade nicht entsprechen, hier zu differenzieren und in Fällen „bloß“ 
leichter Fahrlässigkeit eine geringere Strafdrohung vorzusehen als 
nach geltendem Recht. Die bisherige Z 3 (gefährliche Tiere) kann auf-
grund der mangelnden Relevanz in der Praxis entfallen. 

Die verantwortungsvolle Tätigkeit von Angehörigen der gesetz-
lich geregelten Gesundheitsberufe bringt es mit sich, dass schon alleine  
aufgrund der Tätigkeit ein erhöhtes Risiko der Verwirklichung einer 
fahrlässigen Körperverletzung besteht. Um diesem Umstand und dem 
Ultima- Ratio-Prinzip im Strafrecht Rechnung zu tragen, wird vorge-
schlagen, eine eigene Privilegierung für Angehörige der gesetzlich gere-
gelten Gesundheitsberufe – wie bereits vor der Änderung des StGB 
durch das Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 – aufzuneh-
men. Bis zu dieser Änderung war die generelle Straflosigkeit der fahrläs-
sigen Körperverletzung unter der (weiteren) Voraussetzung, dass kein 
schweres Verschulden vorgelegen ist, mit drei Tagen Gesundheitsschä-
digung oder Berufsunfähigkeit limitiert, während die Straflosigkeit 
(nur) bei den gesetzlich geregelten Gesundheitsberufen bis zu 14 Tage 
ging. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 wurde die Schwelle unter Beru-
fung auf den Ultima-Ratio-Gedanken generell mit 14 Tagen festgelegt 
(vgl. die Erläuterungen zur Regierungsvorlage des Budgetbegleitge-
setzes 2011, 981 BlgNR XXIV. GP, hier: 88 f). Ein „Nachziehen“ bei den 
Gesundheitsberufen wurde damals (noch) nicht thematisiert, weshalb es 
keiner Sonderreglung mehr bedurfte. Ein konsequentes Fortdenken des 
Ultima-Ratio-Prinzips lässt eine Hervorhebung der Gesundheitsberufe 
jedoch sehr wohl weiterhin indiziert erscheinen. Angehörige dieser Be-
rufsgruppe sollen somit dann nicht wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung strafbar sein, wenn die Körperverletzung (fahrlässig) in Ausübung 
des Berufes zugefügt wurde und es sich nicht um eine schwere Körper-
verletzung im Sinne des § 84 Abs. 31 handelt. § 84 Abs. 1 in der Fassung 
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des vorliegenden Entwurfes entspricht den Kriterien des geltenden 
Rechts: abgesehen von einer an sich schweren Körperverletzung sind 
dies eine Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit von mehr als 
24 Tagen. Ab dem 25. Tag ist sohin in jedem Fall strafrechtliche Verant-
wortlichkeit gegeben. Soweit eine an sich schwere Körperverletzung mit 
einer kürzeren Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit über-
haupt denkbar ist (vgl. dazu Messner in SbgK StGB § 84 Rz 48 ff), steht 
diese bei einer mehr als 14-tägigen, aber nicht mehr als 24-tägigen Ge-
sundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit einer Straflosigkeit entge-
gen; bei einer zwar an sich schweren aber mit einer Gesundheitsschädi-
gung oder Berufsunfähigkeit von nicht mehr als 14 Tagen verbundenen 
Verletzung würde Ärzten und Ärztinnen hingegen der allgemeine Straf-
losigkeitsgrund des Abs. 2 Z 2 zugutekommen. Die Privilegierung gilt al-
lerdings – ebenso wie in den übrigen Fällen – nicht für grob fahrlässige 
Körperverletzungen. In der geltenden Fassung steht einer Straflosigkeit 
bei fahrlässiger Körperverletzung nach der Einleitung des § 88 Abs. 2 ein 
„schweres Verschulden“ des Täters entgegen. Vor dem Hintergrund ei-
nes Verständnisses dieses Begriffs, das von einer auffallenden und un-
gewöhnlichen Sorgfaltswidrigkeit, vom Grad der Wahrscheinlichkeit 
des Schadenseintrittes und (schon derzeit) einer Interpretation im Sinne 
der zivilrechtlichen groben Fahrlässigkeit geprägt ist (vgl. Burgstaller/ 
Schütz in WK2 StGB § 88 Rz 19 ff; RIS-Justiz RS0030385), kann davon 
ausgegangen werden, dass der Wechsel zur „groben Fahrlässigkeit“ als 
Ausschlussgrund für Straflosigkeit bei fahrlässiger Körperverletzung 
keine praktischen Konsequenzen zeitigen wird. 

§ 89 StGB soll wie bisher auch vorsätzlich begangen werden kön-
nen, sofern sich der Vorsatz (auch) auf die Umstände bezieht, die eine 
Annahme einer groben Fahrlässigkeit im Sinne des § 81 Abs. 1 oder 2 
StGB rechtfertigen. Die gegenüber dem Begutachtungsentwurf geänder-
te Formulierung dient der im Begutachtungsverfahren gewünschten 
Klarstellung, welche der Fälle des § 81 StGB umfasst sein sollen. 

In jenen Bestimmungen des StGB, in denen die Wendung „grob 
fahrlässig“ bereits enthalten ist, ist als Klammerzitat der Verweis auf 
den neuen § 6 Abs. 3 StGB aufzunehmen. 

 
Anmerkung:  

Zur Auslegung des Begriffes „grobe Fahrlässigkeit“ kann sowohl 
die straf- als auch die zivilrechtliche Judikatur herangezogen werden. 
Die Anhebung der Strafdrohung indiziert jedoch eine restriktive In-
terpretation (s dazu die ErläutRV oben). 
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Dritter Abschnitt 

Strafen, Verfall und vorbeugende Maßnahmen 
§ 19a 

Konfiskation 

§ 19 a. (1) Gegenstände, die der Täter zur Begehung ei-
ner vorsätzlichen Straftat verwendet hat, die von ihm dazu be-
stimmt worden waren, bei der Begehung dieser Straftat verwen-
det zu werden, oder die durch diese Handlung hervorgebracht 
worden sind, sind zu konfiszieren, wenn sie zur Zeit der Ent-
scheidung erster Instanz im Eigentum des Täters stehen. 

(1 a) Die Konfiskation erstreckt sich auch auf die zur Zeit 
der Entscheidung erster Instanz im Eigentum des Täters stehen-
den Ersatzwerte der in Abs. 1 bezeichneten Gegenstände. 

(2) Von der Konfiskation ist abzusehen, soweit sie zur Be-
deutung der Tat oder zu dem den Täter treffenden Vorwurf au-
ßer Verhältnis steht. 

IdF BGBl I 2015/112 
 
Neuerungen auf einen Blick: 

Die Konfiskation erstreckt sich nunmehr auch auf im Eigentum 
des Täters stehende Ersatzwerte. 
 

ErläutRV: 
 
Zu Z 2 und 3 (§ 19 a Abs. 1 und 1a StGB): 

§ 19 a stellt derzeit hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse an 
den allenfalls zu konfiszierenden Gegenständen auf die „Zeit der Ent-
scheidung“ ab. Einer Anregung des Obersten Gerichtshofs im Begut-
achtungsverfahren folgend soll im Hinblick auf die Rechtsnatur der 
Berufungsentscheidung (vgl. Ratz, WK-StPO § 295 Rz 2) zur Steige-
rung der Effektivität ausdrücklich auf den Urteilszeitpunkt erster In-
stanz abgestellt werden. 

Die Änderungen in § 19 a dienen der Umsetzung des Art. 4 
Abs. 1 der RL Einziehung. Art. 4 Abs. 1 der RL Einziehung verpflichtet 
die Mitgliedstaaten, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um  
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge und Erträge oder Vermögensgegen-
stände, deren Wert diesen Tatwerkzeugen oder Erträgen entspricht, 
vorbehaltlich einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Straftat, 
auch durch Verfahren in Abwesenheit, ganz oder teilweise eingezogen 
werden. 

§ 19 a 
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c) die Straftat wurde gegen eine aufgrund besonderer Umstände 
schutzbedürftig gewordene Person begangen; 

d) die Straftat wurde gegen ein Kind oder in dessen Gegenwart 
begangen; 

e) die Straftat wurde von zwei oder mehr Personen gemein-
schaftlich begangen; 

f) der Straftat ging ein extremer Grad an Gewalt voraus oder mit 
ihr einher; 

g) die Straftat wurde unter Einsatz oder Drohung mit einer  
Waffe begangen; 

h) die Straftat führte zu schweren körperlichen oder psychischen 
Schäden bei dem Opfer; 

i) der Täter beziehungsweise die Täterin ist bereits wegen ähnli-
cher Straftaten verurteilt worden. 

Bereits in den Erläuterungen anlässlich der Ratifizierung des 
Übereinkommens, 2449 BlgNR XXIV. GP, 27 f, wurde dazu ausge-
führt, dass diese Erschwerungsgründe teils den Qualifikationen der 
einzelnen Tatbestände entsprechen (siehe etwa §§ 201 Abs. 2, 202 
Abs. 2, 205 Abs. 2, 206 Abs. 3 StGB), teils eigene Tatbestände bestehen 
(§§ 107 b, 212 StGB) und auf die nicht taxative und daher die Annah-
me weiterer Umstände nicht ausschließende Aufzählung zu den be-
sonderen Erschwerungsgründen in § 33 StGB sowie auf § 39 a StGB 
verwiesen. Zugleich wurde aber auch in Aussicht gestellt, dass zu prü-
fen sein wird, inwieweit sich über die bestehenden Möglichkeiten hin-
aus ein weiterer Umsetzungsbedarf ergeben könnte. 

 
Zu § 33 Abs. 2 StGB: 

Sofern nicht überhaupt die Strafdrohung nach § 39 a StGB ver-
schärft wird, ist es nach § 33 Abs. 2 StGB schon derzeit ein Erschwe-
rungsgrund, wenn ein volljähriger Täter die Tat unter Anwendung 
von Gewalt oder gefährlicher Drohung gegen eine unmündige Person 
begangen hat. Diese Regelung soll im Sinne des Art. 46 lit. d des 
Übereinkommens um den Fall ergänzt werden, dass der (volljährige) 
Täter eine Tat unter Gewalt oder gefährlicher Drohung (sei es gegen 
eine unmündige, sei es gegen eine ältere Person) in Gegenwart einer 
unmündigen Person begangen hat. Dem Sinn der Istanbul-Konven-
tion entsprechend soll es dabei Anregungen im Begutachtungsver-
fahren folgend jedoch nicht auf jegliche, womöglich zufällige An-
wesenheit eines Kindes am Tatort irgendeiner Gewalttat (etwa bei 
tätlichen Ausschreitungen im Rahmen einer Sportveranstaltung) an-
kommen, sondern darauf, dass die Gewalt gegen eine dem Kind nahe 
stehende Person ausgeübt wird und dass das Kind diese Gewalt auch 
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Der neu eingefügte Abs. 1 a erweitert den Anwendungsbereich 
der Konfiskation daher auf Ersatzwerte für Gegenstände nach Abs. 1. 
Hingegen wird entsprechend den überwiegenden Stellungnahmen im 
Begutachtungsverfahren davon Abstand genommen, die Konfiskation 
auch auf Nutzungen aus den ihr unterliegenden Gegenständen zu 
erstrecken. Den europarechtlichen Vorgaben (vgl. Art 4 Abs. 1 iVm 
Erwägungsgrund 11 der RL) wird insoweit ohnehin bereits durch § 20 
Abs. 2 StGB Rechnung getragen, demzufolge sich der Verfall von Er-
trägen aus Straftaten auch auf die Nutzungen daraus erstreckt. 

 

Vierter Abschnitt 

Strafbemessung 
§ 33 

Besondere Erschwerungsgründe 

§ 33. (1) Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, 
wenn der Täter 

1. mehrere strafbare Handlungen derselben oder verschie-
dener Art begangen oder die strafbare Handlung durch längere 
Zeit fortgesetzt hat; 

2. schon wegen einer auf der gleichen schädlichen Neigung 
beruhenden Tat verurteilt worden ist; 

3. einen anderen zur strafbaren Handlung verführt hat; 
4. der Urheber oder Anstifter einer von mehreren began-

genen strafbaren Handlung oder an einer solchen Tat führend 
beteiligt gewesen ist; 

5. aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder anderen be-
sonders verwerflichen Beweggründen, insbesondere solchen, die 
sich gegen eine der in § 283 Abs 1 Z 1 genannten Gruppen von Per-
sonen oder ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen 
der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe richten, gehandelt hat; 

6. heimtückisch, grausam oder in einer für das Opfer qual-
vollen Weise gehandelt hat; 

7. bei Begehung der Tat die Wehr- oder Hilflosigkeit eines 
anderen ausgenützt hat; 

8. die Tat unter Missbrauch der personenbezogenen Daten 
einer anderen Person begangen hat, um das Vertrauen eines 
Dritten zu gewinnen, wodurch dem rechtmäßigen Identitätsei-
gentümer ein Schaden zugefügt wird. 

(2) Ein Erschwerungsgrund ist es außer in den Fällen des 
§ 39 a Abs. 1 auch, wenn ein volljähriger Täter vorsätzlich eine 
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strafbare Handlung unter Anwendung von Gewalt oder gefähr-
licher Drohung gegen eine unmündige Person oder für diese 
wahrnehmbar gegen eine ihr nahestehende Person begangen  
hat. 

(3) Ein Erschwerungsgrund ist es ferner auch, wenn der 
Täter vorsätzlich eine strafbare Handlung nach dem ersten bis 
dritten oder zehnten Abschnitt des Besonderen Teils, 

1. gegen eine Angehörige oder einen Angehörigen (§ 72), 
einschließlich einer früheren Ehefrau, eingetragenen Partnerin 
oder Lebensgefährtin oder eines früheren Ehemanns, eingetra-
genen Partners oder Lebensgefährten, als mit dem Opfer zu-
sammenlebende Person oder eine ihre Autoritätsstellung miss-
brauchende Person; 

2. gegen eine aufgrund besonderer Umstände schutzbe-
dürftige Person unter Ausnützung deren besonderer Schutzbe-
dürftigkeit; 

3. unter Einsatz eines außergewöhnlich hohen Ausmaßes 
an Gewalt oder nachdem der Tat eine solche Gewaltanwendung 
vorausgegangen ist; 

4. unter Einsatz oder Drohung mit einer Waffe 
begangen hat. 

IdF BGBl I 2015/112 und 154 
 
Neuerungen auf einen Blick: 

Der Erschwerungsgrund in Abs 1 Z 5 (rassistische, fremden-
feindliche oder andere besonders verwerfliche Beweggründe) 
wird durch einen Verweis auf die in § 283 Abs 1 Z 1 StGB ange-
führten Personengruppen präzisiert. 
Neu eingeführt werden die Erschwerungsgründe des Identitäts-
missbrauches (Abs 1 Z 8), der Begehung einer Tat nach dem 
1. bis 3. oder 10. Abschnitt des StGB gegen Angehörige, frühere 
PartnerInnen oder Personen im selben Haushalt, unter Miss-
brauch einer Autoritätsstellung, unter Ausnutzung einer beson-
deren Schutzwürdigkeit einer Person, unter außergewöhnlicher 
(vorheriger) Gewaltanwendung oder unter Einsatz oder Dro-
hung mit einer Waffe (Abs 3 Z 1 bis 4). 
Der Erschwerungsgrund der Begehung gegen Unmündige (Abs 2) 
wird um die Begehung einer für eine unmündige Person wahr-
nehmbaren Vorsatztat gegen eine Person, die ihr nahe steht, er-
weitert. 
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Medien mit Zukunft

Revision, 29.01.2016     

ErläutRV: 
 
Zu Z 4 (§ 33 Abs. 1 Z 5 StGB): 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll ausdrücklich klarge-
stellt werden, dass nicht bloß rassistische und fremdenfeindliche, son-
dern auch andere Beweggründe, die sich gegen eine der in § 283 Abs. 1 
Z 1 StGB genannten Gruppen von Personen oder ein Mitglied einer 
solcher Gruppe ausdrücklich wegen der Zugehörigkeit zu dieser 
Gruppe richten, als besonders verwerfliche Beweggründe im Sinne der 
Z 5 gelten. Damit soll dem gesteigerten Handlungsunwert im Bereich 
der Hassverbrechen (hate crimes), also strafbarer Handlungen, die aus 
einem bestimmten diskriminierenden Motiv heraus begangen werden, 
Rechnung getragen werden. 

 
Zu Z 5 (§ 33 Abs. 1 Z 8 StGB): 

Dieser Erschwerungsgrund dient der Umsetzung von Art. 9 Abs. 5 
der RL Cybercrime, der einen solchen Erschwerungsgrund für die Art. 4 
und 5 der RL vorsieht. Diese Bestimmungen sind innerstaatlich durch 
die §§ 126 a und 126 b StGB umgesetzt. Zumal nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass ein solcher „Identitätsdiebstahl“ auch außerhalb des 
Computerstrafrechts begangen werden kann, soll der neu vorgeschla-
gene Erschwerungsgrund im allgemeinen Teil verankert werden. 

 
Zu Z 6 und 7 (§ 33 Abs. 2 und 3 StGB): 

Diese Vorschläge dienen der Umsetzung von Artikel 46 des 
Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, BGBl III Nr. 164/ 
2014. Nach dieser Bestimmung („Erschwerende Umstände“) treffen 
die Vertragsparteien die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonsti-
gen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die folgenden Umstände, 
soweit sie nicht bereits Tatbestandsmerkmale darstellen, im Einklang 
mit den einschlägigen Bestimmungen des internen Rechts bei der Be-
messung der Strafe für die nach diesem Übereinkommen umschriebe-
nen Straftaten als erschwerend berücksichtigt werden können: 

a) Die Straftat wurde gegen eine frühere oder derzeitige Ehefrau 
oder Partnerin im Sinne des internen Rechts beziehungsweise gegen 
einen früheren oder derzeitigen Ehemann oder Partner im Sinne des 
innerstaatlichen Rechts oder von einem Familienmitglied, einer mit 
dem Opfer zusammenlebenden Person oder einer ihre Autoritätsstel-
lung missbrauchenden Person begangen; 

b) die Straftat oder mit ihr in Zusammenhang stehende Strafta-
ten wurden wiederholt begangen; 
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